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Feriengewohnheiten
(Fortsetzung zu Hause)
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Adrian Schaffner, San Francisco

Auf dem Rollstuhl ins
Röhrchen geblasen

Trunkenheit am Steuer ist strafbar. Trifft das aber für das Steuer
eines jeden fahrbaren Geräts zu? Soll ein Rollstuhlfahrer, der
etwas über den Durst getrunken hat, auch dafür büssen müssen?

Trunkenheit hinter dem Steuer ist nicht
bloss ein Kavaliersdelikt, sondern ein
schwerwiegendes Vergehen. Das bestreitet
niemand. Ist es aber strafbar, wenn ein
«Chegelischüler» Papis Schnapsschoggi
klaut und nach dem Genuss im Zickzack
Dreirad fahrt? Oder ist es unzumutbar,
wenn der Gastgeber auf einer grossen Party
das Servierwägelchen nach drei Stangen
Bier nur mit Mühe durch die Gästeschar
hindurchmanövriert? Oderwas passiert
beispielsweise, wenn ein Rollstuhlfahrer gerne
einmal ein Glas Wein trinkt? Antworten
darauf sind manchmal schwer zu finden.

Nicht ganz so schwer machte es sich

jüngst ein Gericht in, Bowling Green,
Kentucky. Es verurteilte einen Rollstuhlfahrer

wegen Trunkenheit im Rollstuhl. James
Jaggers heisst der Unglücksrabe, der vor

zwanzigJahren seine beiden Beine verloren
hat und seither an den Rollstuhl gefesselt ist.
Dass er mit seinem batteriebetriebenen
Gefährt einmal in die Arme des Gesetzes rollen
würde, hat sich der sonst unbescholtene

James auch nicht träumen lassen.

Rollstuhl mit Traktor
verglichen
Eines Abends aufdem Heimweg sah sich

Jaggers mit einem blockierten Trottoir
konfrontiert. So war es gar nicht anders möglich,
als einen Abstecher aufdie Strasse zu
unternehmen. Zwei vcrhängsnisvolle Umstände
sollten ein Weiterkommen trotzdem
erschweren: Jaggers war auf dem Heimweg
von einer Bar, und auf der Strasse stand ein
Polizist, der vom verduztenjames verlangte,
in ein Röhrchen zu blasen. Weil ihm dazu

die nötige Puste fehlte, wurde Jaggers mit
seinem Rollstuhl vorsorglich in
Untersuchungshaft genommen. Schliesslich fuhr er
mit einer Geschwindigkeit von 6 Meilen in
der Stunde auf einer öffentlichen Strasse —

und das nach einem Barbesuch.

Im neuen Strassenverkehrsgesetz von
Kentucky, das 1991 in Kraft getreten ist,
wird jegliches Fahren in angetrunkenem
Zustand mit 30 Tagen Gefängnis oder 500
Dollar Busse geahndet. Dabei sind auch

langsam fahrende Landwirtschaftsfahrzeuge

mit eingeschlossen.
Dass der anklagende Staatsanwalt Mike

Caudill einen motorisierten Rollstuhl mit
einem Traktor vergleicht, ist überraschend.
Noch erstaunlicher erscheint die Tatsache,
dass die Richterin Joann Spinks Coleman
die Anklage akzeptiert und Jaggers tatsächlich

für schuldig erklärt.
Ins Gefängnis muss James Jaggers nun

trotzdem nicht: Um nicht allzuviel
Kopfschütteln zu verursachen, wurde die Strafe

«nur» bedingt ausgesprochen. Jaggers hat

nun einJahr Zeit zu beweisen, dass er auch
ohne «Sprit» fahren kann. Jaggcrs, der auch

Auto fahren könnte, wird weiterhin seinem
motorisierten Rollstuhl treu bleiben.
Schliesslich hat er damit keine Parkplatzprobleme,

und mit einer Battcrieladung
kommt er immerhin fast 25 Meilen weit.
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